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Betreiber der Anlage Deutsche Asphalt GmbH, Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln 

Standort Poensgenstr. 6, 40764 Langenfeld 

Anlagenbezeichnung Asphaltmischanlage 

Datum der Inspektion 06.10.2016 

Dauer der Inspektion: 
 

Dauer vor Ort 3 Stunden 
Gesamtdauer 27,5 Stunden 

Inspektion angemeldet   ja                     nein 

weitere beteiligte Behörden 

Bezirksregierung Düsseldorf, Technischer Arbeitsschutz 
Stadt Langenfeld, Bauaufsicht 
Kreis Mettmann, Untere Wasserbehörde 
Kreis Mettmann, Untere Bodenschutzbehörde 

Umfang der Inspektion Abnahme der modernisierten Anlage 

Grundlage der Inspektion 

 

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz    
 

Erlasse des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 24.09.2012 und 29.05.2015 zu 
medienübergreifenden Umweltinspektionen 
 

Ergebnis der Inspektion 

 keine Mängel 
 

 geringfügige Mängel  organisatorische Mängel 
 - Abschlussbericht (Bodengutachten) nicht vorgelegt 
 - Prüfberichte/Fachbetriebsbescheinigungen (VAwS)  
   bzw. Bauartzulassung/Eignungsbescheinigung nicht  
   vollständig vorgelegt 
 - Kennzeichnung in Gesamtanlage fehlt 
 - Prüfbericht Standsicherheit nicht vorgelegt 
 - Aufstellung der Lagerboxen nicht entsprechend  
   genehmigter Planung realisiert 
 - Anlagenbeschreibung VAwS-Anlagen > 1m³ fehlt 
 - Bestandsplan Entwässerung nicht vorgelegt 
 

 erhebliche Mängel  - Flächenbefestigung unvollständig 
    und in dem Bereich Entwässe 
    rung nicht funktionsfähig.  
 

 schwerwiegende Mängel  
 

veranlasste Maßnahmen Revisionsschreiben 

Bemerkungen 
Ein Teil der festgestellten Mängel wurde bis zur 
Veröffentlichung des Berichts bereits behoben. 



   

Geringfügige Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Ein Vermerk oder Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb 
einer angemessenen vereinbarten Frist. 
 
Erhebliche Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die 
Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll 
zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 
 
Schwerwiegende Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbe-
einträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine 
Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. 


